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ARBEITSLOSIGKEIT

sektorale Strukturwandlungen in der Bundesrepublik 
ansteigen, während die sozialen Grenznutzen durch zu
sätzliche Handels- und Spezialisierungsgewinne sin
ken“ ®̂. Für ein „reiches“ Land wie die Bundesrepublik 
könnte daher Kurt Rothschilds Vermutung zutreffen, 
daß der Stabilitätsaspekt wirtschaftspolitisch absolut 
und im Vergleich zum Allokationsaspekt größere Be
deutung hat -  und daß hohe regionale und berufliche 
Mobilität Preise sind, die man nicht unbedingt für eine 
bessere Güterversorgung zu zahlen bereit ist““ .

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß es 
gegen die These, eine zu geringe regionale, sektorale 
und berufliche Mobilität der Arbeitskräfte sei ein bedeu
tendes Hindernis für mehr Wirtschaftswachstum mit hö
herer Beschäftigung, und gegen wirtschaftspolitische

H. H e s s e :  Aufgaben und Beschränkungen der nationalen Wirt
schaftspolitik in einer außenhandelsorientierten Volkswirtschaft, in: H. 
S i e b e  r t  (Hrsg.): Perspektiven der deutschen Wirtschaftspolitik, 
Stuttgart u. a. 1983, S. 135.

"  Vgl.K .W . R o t h s c h i l d :  Außenhandelstheorie,Außenhandels
politik und Anpassungsdruck, in: KYKLOS, Vol. 32 (1979), S. 49 f.

w. S e n g e n b e r g e r :  Das amerikanische. . . ,  a.a.O., S. 402.

Maßnahmen zur Mobilitätsförderung etwa durch Flexi
bilisierung der Lohnstrukturen eine ganze Reihe von 
Einwänden gibt. Solange ein globales Ungleichgewicht 
zwischen Arbeitsangebot und -nachfrage besteht, kann 
auch von einer noch so großen Mobilität kein entschei
dender Impuls zum Abbau der Massenarbeitslosigkeit 
erwartet werden.

Vor einer übertriebenen Hoffnung in bezug auf den 
möglichen Beitrag einer gesteigerten (bzw. zu steigern
den) Mobilität zu einem „Strukturwandel für Wachstum 
und mehr Beschäftigung“ ist schließlich auch ange
sichts der Mobilitätskosten und der Bedeutung des „in
ternen“ strukturellen Wandels zu warnen. Sehr pla
stisch hat dies kürzlich Werner Sengenberger so formu
liert: „Viel Bewegung kann sogar ein Hinweis auf ineffi
ziente Anpassung und Ressourcenallokation sein, ähn
lich wie eine Fußballmannschaft mit schlechtem Stel
lungsspiel sich mehr bewegen muß, um am Ball zu blei
ben, und ein Spieler mit schlechter Ballbeherrschung 
dem Ball öfter nachlaufen muß als ein guter Balltechni
ker.“ '"

EG-SÜDERWEITERUNG

Der EG-Beitritt Spaniens und Portugals
JürgenjSchiemann, Hamburg

Die Beltrittsverträge Spaniens und Portugals zur EG wurden vor kurzem offiziell unterzeichnet. Wie sehen 
die Beitrittsvereinbarungen im einzelnen aus? Welche Probleme bringt die Süderweiterung der Gemein
schaft mit sich, welche neuen Perspektiven könnte sie eröffnen?

Im Vergleich zu fast allen bisherigen Mitgliedsländern 
der Gemeinschaft weisen Spanien und besonders 

Portugal einen sehr niedrigen wirtschaftlichen Entwick
lungsstand auf. Portugal als das ärmste Land der erwei
terten Gemeinschaft enwirtschaftete im Jahr 1984 ein 
jährliches Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von nur 2647 
ECU (5924 DM): Spanien erreichte einen Wert von 
5370 ECU (12018 DM), was im Vergleich zum EG- 
Durchschnitt von 10197 ECU (22821 DM) das ohnehin 
bestehende Nord-Süd-Gefälle in der Gemeinschaft 
auch unter Berücksichtigung günstigerer Kaufkraftver-

Dr. Jürgen Schiemann, 35, ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftspolitik der 
Universität der Bundeswehr Hamburg.

hältnisse in den Beitrittsländern beträchtlich verstärken 
wird. Überdies werden beide iberischen Länder seit län
gerer Zeit wirtschaftlich belastet durch vergleichsweise 
hohe Inflationsraten von 11,2 % (Spanien) und 28,9 % 
(Portugal) gegenüber 5,1 % im EG-Durchschnitt bei 
starker, bislang wachsender Arbeitslosigkeit in Höhe 
von 19,6 % (Spanien) und 28,9 % (Portugal) gegen
über 11 % im Gemeinschaftsdurchschnitt (jeweils für 
1984).

Gemessen am EG-Durchschnitt sind beide Beitritts
länder trotz unterschiedlich starker Ausprägung in ihrer 
Industrialisierung noch nicht weit fortgeschritten, was 
die vergleichsweise hohen Anteile des Agrarsektors an 
Gesamtbeschäftigung, Sozialprodukt und Export bele
gen. Während heute in der Gemeinschaft 7,5 % der Be
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schäftigten In der Landwirtschaft arbeiten, sind es in 
Spanien 18 % und in Portugal sogar 26,7 %. Im indu
striellen Sektor erreicht die anteilige Beschäftigung in 
etwa den europäischen Durchschnitt (34,6 %). Große 
Unterschiede zeigen sich im Dienstleistungsbereich. 
Hier öffnet sich in Spanien (48,5 %) und noch stärker in 
Portugal (36,8 %) ein im Vergleich zur Gemeinschaft 
der Zehn (57,9 %) beachtliches künftiges Beschäfti
gungspotential.

Gemeinsamer Agrarmarkt

Angesichts dieses durch die Süderweiterung steigen
den strukturellen Gefälles zwischen den Industrie- und 
den stark agrarisch geprägten Südländern' könnte ver
mutet werden, daß sich nach Ricardo ein vorteilhafter 
innergemeinschaftlicher Handelsaustausch zwischen 
beiden Ländergruppen bei jeweils bestehenden kompa
rativen Kostenvorteilen einstellen werde. Diese Lehr
buchvorteile des komplementären Freihandels bei Spe
zialisierung auf Industrie- bzw. Agrargüter kommen in 
der Europäischen Gemeinschaft hingegen kaum zur 
Wirkung. Ursache dafür ist der stark zentralverwal
tungswirtschaftlich organisierte Europäische Agrar
markt^. Dieser „M arkt“ begünstigte bislang wegen der 
Struktur der Marktordnungen die Produzenten von 
agrarischen Nordprodukten stärker als die von Südpro
dukten durch die im Umfang und in der Höhe gewährten 
größeren Preisstützungen®.

Spanien verfügt -  mehr noch als Portugal -  über eine 
äußerst wettbewerbsfähige Landwirtschaft mit großen 
Produktionsreserven sowie günstigen Standort- und 
Kostenbedingungen. Das gilt besonders für den Anbau 
von Wein. Spanien besitzt mit 1,7 Mill. Hektar die welt
weit größte Weinanbaufläche und produziert aufgrund 
von Maßnahmen der spanischen Regierung zur Be
schränkung der Weinerzeugung mit stark gedrosselter 
Produktion pro Hektar. Weitere wichtige konkurrenzfä
hige Produkte sind Obst und Gemüse sowie Olivenöl, 
bei denen der Selbstversorgungsgrad der Gemein
schaft durch den Beitritt Spaniens sprunghaft steigen 
wird. Zudem wird ein neues spanisches Bewässerungs-

'  An neueren Untersuchungen dazu vgl. beispielsw/eise Loukas 
T s 0 u k a I i s : The European Community and its Mediterranean En
largement, London 1981 ; Stefan A. t ^ u s t o :  Die Süderweiterung der 
Europäischen Gemeinschaft, in; Kyklos, Vol. 34,1981, 8. 242 ff.; Rein
hold B i s k u p , Ernst D ü r r ,  Santiago Garcia E c h e v a r r i a  
(Hrsg.); Spanien und die Europäischen Gemeinschaften, Bern, Stutt
gart 1982; Juergen B. D o n g e s u. a.; The Second Enlargement of 
the European Community, Tübingen 1982; José Luis S a m p e d r o , 
Juan Antonio P a y n o (Hrsg.); The Enlargement of the European 
Community, Case-Studies of Greece, Portugal and Spain, London 
1983; Ernst D ü r r ,  Hermann K e l l e n b e n z ,  Wiegand R i t 
t e r ;  Spanien auf dem Weg nach Europa, Bern, Stuttgart 1985 (er
scheint demnächst).

 ̂ Zur Kritik vgl. Kronberger Kreis (Hrsg.); Für eine Neue Agrarordnung, 
Kurskorrektur für Europas Agrarpolitik, Bad Homburg 1984.

Programm die Produktion auch anderer Agrarerzeug
nisse merklich steigern.

In Anbetracht der teilweise erheblichen Überproduk
tion und -Versorgung der Gemeinschaft bei künstlich 
hochgehaltenen Agrarpreisen und jährlich steigenden 
Agrarausgaben, die 1984 bereits rund zwei Drittel des 
EG-Budgets ausmachten, werden sich ohne grundle
gende Reformen des Europäischen Agrarmarktes die 
Probleme durch die Agrarproduktion der iberischen 
Länder weiter verschärfen; zum einen durch den stei
genden Wettbewerbsdruck bei den Produkten Wein, 
Obst, Gemüse und Oliven, dem sich Frankreich, Italien, 
Griechenland und die Niederlande stellen müssen, zum 
anderen durch Umverteilungskämpfe zwischen den 
Produzenten von Nord- und Südprodukten bei steigen
den Gemeinschaftsaufwendungen für den Agrarsektor. 
Wegen dieser unterschiedlichen Agrarinteressen 
drängten nicht nur Frankreich und Italien auf umfangrei
che Beschränkungs- und Übergangsregelungen bei 
spanischen und portugiesischen Agrarexporten in die 
Gemeinschaft zugunsten ihrer heimischen Landwirt
schaft und sprachen sich letztlich gegen die von den 
Neumitgliedern gewünschte rasche Öffnung des Ge
meinsamen Agrarmarktes aus.

Berücksichtigt werden muß außerdem, daß Spanien 
und Portugal nach dem Beitritt nicht nur ihre Agrarex
porte im innergemeinschaftlichen Handel steigern 
möchten, sondern auch, daß sie weiterhin zu den hohen 
EG-Preisen netto Agrargüter aus der Gemeinschaft so
wie aus Drittländern importieren werden. Folglich wer
den Spanien und Portugal künftig vor dem Dilemma ste
hen, entweder entsprechende Ausgleichsabgaben und 
Abschöpfungen an die EG-Kasse bei Drittlandimporten 
abzuführen oder ihre Drittlandeinfuhren auf EG-Länder 
umzulenken und höhere Preise zu entrichten.

Beitrittsvereinbarungen

Diese handelsabschließenden Drittlandeffekte sowie 
weitere, besondere Interessenkonstellationen zwi
schen den vertragschließenden Ländern müßten in den 
Beitrittsverhandlungen über den landwirtschaftlichen 
Bereich berücksichtigt werden. Im einzelnen wurden 
bislang folgende Beitrittsvereinbarungen getroffen“ :

□  Wein: Für spanische Tafelweine und für bestimmte 
Weine mit Ursprungsbezeichnung wird ein Ausgleichs-

 ̂ Vgl. Reinhold B i s k u p ;  Die spanische Landwirtschaft und der Ge
meinsame Agrarmarkt, in; Spanien und die Europäischen Gemein
schaften, a.a.O., S. 285.

“ Da bislang offizielle Dokumente noch nicht veröffentlicht sind, stützt 
sich der Verfasser auf eigene Recherchen sowie auf das Manuskript ei
ner Rede (mit Anlage betreffend den Stand der Beitrittsverhandlungen) 
des amtierenden Präsidenten des Europäischen Rates, Bettino Craxi, 
vordem Europäischen Parlament am 17. April 1985 (Manuskript),
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betrag eingefütirt. Dieser Betrag trägt der Differenz zwi
schen den Orientierungspreisen Rechnung und kann je 
nach Stand der Marktpreise gestaffelt werden. Die spa
nische Tafelweinproduktion wird auf 27,5 Mill. hl be
grenzt. Übersteigen die Ernteerträge diese Menge, muß 
der Wein zu Industriealkohol destilliert werden, wobei 
die Bezugsmenge für die obligatorische Destillation 
85 % dieser Menge beträgt. Für portugiesische Weine 
wird ein stufenweiser Zollabbau in zwei Jahren (Likör
wein), drei Jahren (Vino verde und Däo) und in fünf Jah
ren (andere Weine) vorgesehen.

□  Pflanzliche Fette: Für pflanzliche Fette gilt zwecks 
Verhinderung von Überschüssen eine Übergangsregel 
von zehn Jahren sowohl für Spanien als auch für Portu
gal. Wird festgesteilt, daß Olivenölüberschüsse zu ent
stehen drohen, können zur Begrenzung der Überpro
duktion Garantieschwellen festgelegt werden. Eine An
näherung der Interventionspreise für Olivenöl zwischen 
der bisherigen Gemeinschaft und den iberischen Län
dern wird erst ab dem siebenten Jahr linear bis zum En
de einer zehnjährigen Übergangsfrist erfolgen.

□  Zucker, Isoglukose: Für Zucker und Isoglukose wer
den „garantierte“ Quoten festgelegt. Spanien erhält ei
ne Quote von 1 Mill. t Zucker und 83 0 0 0 1 Isoglukose. 
Portugals Produktion wird auf 70 000 t Zucker und 
10 000 t Isoglukose begrenzt. Zudem erhält Portugal 
die Sonderkondition, innerhalb eines begrenzten Kon
tingents (75 0001) sieben Jahre lang Rohrzucker mit re
duzierter Abschöpfung aus AKP-Ländern zu beziehen.

□  Obst, Gemüse: Für frisches Obst und Gemüse gilt ei
ne Übergangs- und Anpassungsfrist von zehn Jahren, 
aufgeteilt in zwei Phasen („spezifische Übergangs
frist“ ). Die erste Phase dieser Frist soll vier Jahre dau
ern und zur Verbesserung der Infrastruktur des spani
schen und portugiesischen Marktes genutzt werden. 
Während dieser ersten Phase werden die beiden Bei
trittsländer weitgehend wie Drittländer behandelt. Aller
dings wird in vier Jahresschritten damit begonnen, die 
EG-Zölle linear um je 10 % abzubauen und parallel da
zu die Ausgleichsabgabe zum jeweils selben Zeitpunkt 
um 2, 4, 6 und 8 % zu kürzen. Ebenfalls ist eine be
grenzte finanzielle Beteiligung des EAGFL für Ausga
ben zur Stützung der iberischen Obst- und Gemüse
märkte vorgesehen. Portugal behält in dieser ersten 
Übergangsphase seine nationale Zuständigkeit für 
Agrarsubventionen auf dem Inlandsmarkt und bei Ex
porten. Der Übergang zur zweiten Phase mit sechs Jah
ren Länge für die Produkte Obst und Gemüse wird auto
matisch erfolgen. Während dieser zweiten Phase sollen 
u. a. die Preise angeglichen und der Zollabbau linear 
fortgesetzt werden.

□  Import-Überwachungssystem: Während der sieben 
bis zehn Jahre dauernden Übergangs- und Anpas
sungsfristen für Agrarprodukte wird ein Überwachungs
system für die Einfuhren als „ergänzender Handelsme
chanismus“ installiert, um den übermäßigen Import von 
Produkten zu verhindern, die von beiden Seiten als sen
sibel anerkannt wurden, und den empfindlichen heimi
schen Agrarsektor zu schützen. Dieses protektionisti
sche Übenvachungssystem erstreckt sich auf die Im
portregulierung folgender Agrarerzeugnisse: Obst, Ge
müse, Milch, Rahm, Butter, Käse, Rindfleisch, Weich
weizen, Milchpulver (zur menschlichen Ernährung), 
Frühkartoffeln, Wein. Für jedes dieser Produkte wird an
hand eines jähriichen Produktions- und Verbrauchsvor
anschlages die Entwicklung des jähriich steigenden 
Handelsvolumens geplant und ein Richtplafond für die 
Importmenge jeweils festgelegt. Überschreitet der tat
sächliche Agrarhandel diesen geplanten Wert, interpre
tiert die überwachende Behörde (EG-Kommission) dies 
als eine Störung des Marktgeschehens für das sensible 
Produkt bzw. den sensiblen Sektor und begrenzt den 
Import oder ändert den Terminplan der Anpassungs
frist. Wird die Kommission nicht (innerhalb von 24 Stun
den) tätig, kann das betreffende Land von sich aus ge
eignete Importschutzmaßnahmen ergreifen.

Gemeinsame Fischereipolitil<

In schwierigen Verhandlungen über die Fischerei und 
die Integration der iberischen Länder in die gemeinsa
me Fischereipolitik konnte ebenfalls ein Kompromiß 
herbeigeführt werden, der den gegenseitigen Zugang 
zu den jeweiligen Gewässern und Fischereiressourcen 
nach Übergangs- und Anpassungsfristen regelt. Insbe
sondere versuchten Irland, die Niederiande und Däne
mark, den Zugang der spanischen und portugiesischen 
Fischer zur 200-Meilen-Schutzzone der EG-Gewässer 
weitgehend und längerfristig zu venwehren, indem re
striktive Gesamtfangmengen und Quotenzuteilungen 
festgelegt wurden. Die in den Verhandlungen geäußer
te Sorge der Überfischung angesichts weiterhin knap
per Fischressourcen in den EG-Meeren ist nicht unbe
gründet. Denn allein die Tonnage der wenn auch über
alterten spanischen Flotte mit über 17 000 Fangbooten 
(einschließlich 4500 Schiffen der Hochseeflotte) wird 
die der zehn EG-Länder um mehr als 74 % erhöhen.

Als Ergebnisse der Beitrittsverhandlungen wurden 
ausführiiche Bestimmungen über die Fischereitätigkeit 
im Zwölf-Meilen-Küstenstreifen, in den spanischen und 
portugiesischen Gewässern jenseits der Zwölf-Meilen- 
Zone und in den EG-Gewässern der Zehn festgelegt. 
Spanien und Portugal erhalten nach dem Beitritt zur Ge
meinschaft in bestimmten, genau abgegrenzten Zonen
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Fangrechte. Die iberischen Fischer werden sich aller
dings bis mindestens 1990 gedulden müssen, bevor sie 
vollen Zugang zu den Gewässern der Gemeinschaft er
halten. Für die spanischen Fischer gilt insbesondere ab 
dem Zeitpunl<t der Süderweiterung, daß sie nur mit ma
ximal 150 Fischereibooten gleichzeitig in festgelegten 
Zonen ihre Netze auslegen dürfen. Für bestimmte 
Fischarten wurden die Fangquoten erhöht, und den ibe
rischen Fischern wurde der Zugang zur Irischen See 
zehn Jahre nach dem Beitritt zugesichert. Zur Umstruk
turierung der Fischereiflotte wird die Gemeinschaft an 
Spanien eine Beihilfe in Höhe von 28,5 Mill. ECU (64,1 
Mill. DM) leisten. Zugleich wurde einvernehmlich be
schlossen, daß die Fischereipolitik der enweiterten Ge
meinschaft wegen ihrer zahlreichen Übergangsregulie
rungen möglicherweise zusätzliche Kontrollmaßnah- 
men erforderlich machen werde.

Gewerblicher und industrieller Bereich

Beiden beitretenden Ländern werden nach Ablauf der 
zehnjährigen Übergangsfristen nicht nur Vorteile durch 
die handelsschaffenden Effekte im Agrar- und Fische
reisektor entstehen. Es sind für die iberischen Länder 
auch nachteilige Beitrittsfolgen im gewerblichen und in
dustriellen Bereich zu erwarten, die sich bereits nach 
kürzeren Anpassungsfristen einstellen können. Denn 
die Ven/virklichung der erweiterten Europäischen Zoll
union durch die schrittweise Beseitigung der Importzölle 
zwischen der bisherigen Gemeinschaft und den Bei
trittsländern wird während einer Übergangszeit von nur 
sieben Jahren erreicht werden und damit drei Jahre we
niger Zeit in Anspruch nehmen als die vollständige Öff
nung des gemeinsamen Agrarmarktes.

Die Nutznießer dieser künftigen Handelsfreiheit im 
gewerblichen und industriellen Bereich werden vermut
lich erst einmal die Industrieländer der Gemeinschaft 
sein, die ihr Warenangebot auf dem iberischen Markt 
ausweiten können®. Die spanischen und portugiesi
schen Unternehmer müssen sich folglich auf eine ver
stärkte Importkonkurrenz einstellen. Das gilt besonders 
für Spanien, das seine relativ hohen Außenzölle bereits 
bis 1989 mehr als halbieren wird. Von dieser Erhöhung 
des Importdrucks wird Portugal weniger spüren, da es 
als ehemaliges EFTA-Mitglied seine Einfuhrbarrieren 
für industrielle und gewerbliche Güter weitgehend be
seitigt hat.

Demgegenüber können die Beitrittsländer durch die 
Marktöffnung der Gemeinschaft auf kurze Sicht keine

 ̂ Vgl. beispielsweise Ernst D ü r r :  Wachstumsimpulse des Gemein
samen Marktes für die spanische Industrie -  Theoretische Grundlagen, 
historische Perspektiven und wirtschaftspolitische Erfordernisse, in: 
Spanien und die Europäischen Gemeinschaften, a.a.O., S. 155 ff.
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größeren Erfolge im innergemeinschaftlichen Exportge
schäft erwarten. Spanien bietet zwar mit seiner Textil- 
und Schuhherstellung, mit Kraftfahrzeugbau, Stahler
zeugung und Schiffbau teilweise ein recht gutes und at
traktives Produktangebot, bezeichnenderweise sind je
doch hierbei gerade die weniger technologieintensiven 
Industriesektoren besonders wettbewerbsfähig. Ähnli
ches gilt für Portugal, das wegen seiner günstigen Pro
duktions- und Kostenbedingungen beispielsweise bei 
Textil- und Bekleidungsexporten in die Gemeinschaft 
erstaunliche Zuwachsraten von jährlich 14 % seit 1977 
erzielt hat.

Für den Zollabbau im gewerblichen und industriellen 
Bereich wurden zwischen den vertragschließenden 
Parteien im einzelnen folgende Beitrittsvereinbarungen 
getroffen:

□  Die schrittweise Beseitigung der spanischen und 
portugiesischen Importzölle wird während einer Über
gangszeit von sieben Jahren in acht Tranchen vollzo
gen, wobei die Ausgangszollsätze zwei Monate nach 
dem Zeitpunkt des Beitritts (1. Januar 1986) sowie nach 
jedem weiteren Jahr um jeweils 10 bis 15 % gesenkt 
werden. Dies führt nach drei Jahren zu einer Verminde
rung der Ausgangszollsätze um 52,5 % bei Spanien 
und um 50 % bei Portugal. Mengenmäßige Beschrän
kungen werden mit dem Beitritt sofort beseitigt, außer 
bei einer begrenzten Zahl von für die betreffenden Län
der besonders sensiblen Gütern.

□  Für Importe von Kraftfahrzeugen nach Spanien und 
Portugal gilt eine Sonderregelung, die drei Jahre lang zu 
einem schnelleren Zollabbau führen wird. Bereits zum 
Zeitpunkt des Beitritts zur Gemeinschaft wird ein verrin
gerter Zollsatz (17,4 %) gelten, der entsprechend dem 
Zeitplan kontinuierlich gesenkt wird. Zugleich wird ein 
Importkontingent für die iberischen Länder in Höhe von 
32 000 (1986), 36 000 (1987) und 40 000 (1988) Einhei
ten festgelegt.

□  Bei Stahl gilt für die unter den EGKS-Vertrag fallen
den Erzeugnisse die oben beschriebene siebenjährige 
Übergangszeit. Der spanischen Eisen- und Stahlindu
strie wird ein Zeitraum von drei Jahren gewährt, in dem 
Modernisierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen 
durchgeführt werden können. Die mengenmäßigen Be
schränkungen für die spanischen Stahlexporte in die 
Gemeinschaft (regelmäßig verlängertes Selbstbe
schränkungsabkommen) bleiben während dieser drei 
Jahre bestehen.

□  Bei Textilien wird für bestimmte, als empfindlich be
trachtete iberische Textilexporte in die Länder der Ge
meinschaft zusätzlich während der siebenjährigen An
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passungszeit für vier Jahre ab dem Beitritt eine Zusam
menarbeit auf Venwaltungsebene zur Kontrolle und sta
tistischen Überwachung der Importe vereinbart.

Das generelle Recht von Arbeitnehmern, die Staats
angehörige eines tVlitgliedslandes der Gemeinschaft 
sind, freien Zugang zum Arbeitsmari<t im Hoheitsgebiet 
anderer Mitgliedsländer zu erhalten, findet für Spanier 
und Portugiesen erst nach Ablauf einer siebenjährigen 
Übergangsfrist Anwendung. Diese Regelung wurde sei
nerzeit für Griechenland angewandt und hat nun für die 
iberischen Länder präjudizielle Wirkung. Denn eine 
Schlechterstellung von Spanien und Portugal würde of
fensichtlich den Tatbestand der Diskriminierung erfül
len. Trotz der ungünstigen Arbeitsmarktsituation in den 
Ländern der bisherigen Gemeinschaft einigte man sich 
deshalb auf den Jahresbeginn 1993, an dem vollständi
ge Freizügigkeit der Arbeitnehmer erreicht wird®.

Für die Familienangehörigen eines spanischen oder 
portugiesischen Arbeitnehmers gelten allerdings be
sondere Regelungen. Sofern Familienangehörige eines 
regulär in der Gemeinschaft der Zehn arbeitenden 
Staatsangehörigen des Beitrittslandes zum Zeitpunkt 
der Beitrittsunterzeichnung (12. Juni 1986) bei ihm woh
nen, erhalten diese Angehörigen sofort mit dem Beginn 
der Mitgliedschaft ab Januar 1986 das Recht auf voll
ständige Freizügigkeit bei der Arbeitsplatzwahl. Ziehen 
die spanischen oder portugiesischen Familienangehöri
gen erst später in ein EG-Land nach, müssen sie je nach 
Länge der Wohndauer mit einer eineinhalb- bis dreijäh
rigen Wartezeit rechnen, um in den Genuß der Freizü
gigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu gelangen. In diesem 
Zusammenhang wurde festgelegt, daß beim Kindergeld 
das Wohnlandprinzip angewendet wird. Familieniei- 
stungen für die im Heimatland verbliebenen Angehöri
gen werden während einer zur europäischen Rechtsan
gleichung in diesem Bereich festgesetzten Übergangs
frist von drei Jahren zum Satz des Wohnsitzlandes ge
zahlt.

Finanzielle Solidarität

Die beiden iberischen Länder werden künftig als Voll
mitglieder der Europäischen Gemeinschaft sowohl an 
der Finanzierung des Gemeinschaftshaushalts beteiligt 
als auch bei den Ausgaben berücksichtigt werden. Mit 
Beginn des Jahres 1986 wird Spanien die Mehrwert
steuer einführen und seinen Anteil in Höhe von 1,4 %

® Zur Öffnung des Arbeitsmarkles vgl. Egon T u c h t f e I d t : Spa
nien und der Gemeinsame Arbeitsmarkt, in: Spanien und die Europäi- 
scfien Gemeinsctiaften, a.a.O., S. 131 ff.; Tfiomas S t r a u b h a a r : 
Die Süderweiterung der EG unter arbeitsmarktpoiitisctien Gesicfits- 
punkten. Das fVligrationspotential der neuen Mitglieder auf dem Ge
meinsamen Arbeitsmarkt, in: Schweizeriscfie Zeitscfirift für Volkswirl- 
scfiaft und Statistik, 1984, S. 577 ff.

des Mehnwertsteueraufkommens an die EG-Kasse ab- 
führen müssen. Da erwartet wird, daß Spanien während 
der Übergangszeit nach dem Beitritt aufgrund der Ab
weichungsregelungen für den landwirtschaftlichen Sek
tor mehr zahlt als es aus der Brüsseler Kasse zurücker
hält, werden von 1986 bis 1991 an Spanien degressiv 
gestaffelte Pauschalerstattungen des Mehnwertsteuer- 
betrages ausgezahlt.

In Portugal wird die Einführung der Mehnwertsteuer 
wegen Venvaltungsschwierigkeiten um vier Jahre ver
schoben. In der Zwischenzeit leistet Portugal einen jähr
lichen adäquaten finanziellen Beitrag zum Gemein
schaftshaushalt. Damit sichergestellt ist, daß Portugal 
als besonders armes Land Nettoempfänger aus der Ge
meinschaftskasse wird, werden von 1986 bis 1991 
ebenfalls degressiv gestaffelte Pauschalerstattungen 
übenwiesen. Zudem erhält Portugal als Zahlungsbilanz
hilfe ein Dariehen in Höhe von 1 Mrd. ECU (2,25 Mrd. 
DM) sowie weitere Kredite von der Europäischen Inve
stitionsbank (EBI) zur Modernisierung seiner Landwirt
schaft und Industrie.

Mit dem Beitritt von Spanien und Portugal hat die 
Süderweiterung der Europäischen Gemeinschaft ihr er
folgreiches Ende gefunden. Nun kann eine Phase der 
Konsolidierung der Gemeinschaft beginnen. Je nach In
tegrationsbereichen wird es zwischen sieben und zehn 
Jahren dauern, bis eine vollständige Marktöffnung zwi
schen den neuen Mitgliedern und der bisherigen Ge
meinschaft erreicht ist. Durch diese langen Übergangs
und Anpassungsfristen mit zahlreichen bürokratischen 
Ausnahmeregelungen und Kontrollmechanismen wird 
zwar der Anpassungsdruck für die Agrar- und Industrie
sektoren der vertragsschließenden Länder gedämpft, 
jedoch verschleiern diese langen Fristen auch die teil
weise sehr kontroversen Interessenstandpunkte, insbe
sondere bei der Europäischen Agrarpolitik. Gerade in 
diesem für die Gemeinschaft und für Spanien und Por
tugal so wichtigen Sektor sind die grundsätzlichen Pro
bleme einer stärkeren marktwirtschaftlichen Orientie
rung und einer finanziellen Lastenverteilung durch For
melkompromisse einfach nur in die Zukunft verlagert 
und aufgeschoben worden, um das wichtige politische 
Resultat der Südenweiterung nicht zu gefährden. Nun 
müssen diese störenden Agrarmarktprobleme markt
wirtschaftlich gelöst und die verschwenderische Fehllei
tung von Steuergeldern und Produktionsfaktoren im 
agrarischen Sektor beendet werden. Nur so kann die im 
Beitrittsvertrag geforderte Anpassung der Agrarproduk
tion an die Marktnachfrage tatsächlich gelingen. Diese 
den Bestand und die Entwicklung der erweiterten Ge
meinschaft betreffende zentrale Reformaufgabe muß 
während der nächsten zehn Jahre gelöst werden.
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